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Zu § 7 des Gesetzes:
§ 7

(1) Für die auszugebenden Obligationen wird den ört- 
, liehen Volksvertretungen empfohlen, das als Anlage

beigefügte Muster zugrunde zu legen.
(2) Weitere Einzelheiten für die Ausgabe und Aus

gestaltung der Obligationen werden durch Anweisun
gen geregelt.

Zu § 8 des Gesetzes:

§ 8

(1) Planträger und Investitionsträger für die Neu
bauten sind die staatlichen Organe bzw. volkseigenen 
Betriebe, die für die Errichtung der Einrichtung zu
ständig sind.

(2) Der Volksvertretung wird empfohlen, im Be
schluß über die Ausgabe der Obligationen das für die 
Verwaltung und Bewirtschaftung zuständige staatliche 
Organ mit anzugeben.

(3) Die VEB Kommunale Wohnungsverwaltung über
nehmen die nach dem Gesetz finanzierten Vorhaben in 
Rechtsträgerschaft. Die Vermögenswerte sind von den 
VEB Kommunale Wohnungsverwaltung zu bilanzieren.

(4) Die fertiggestellten Vorhaben sind nach der Ab
nahme durch den Investitionsträger in Verbindung mit 
dem VEB Kommunale Wohnungsverwaltung den zu
ständigen Organen der staatlichen Verwaltung bzw. 
Einrichtungen auf der Grundlage eines Protokolls zur 
Verwaltung, Bewirtschaftung und Werterhaltung zu 
übergeben bzw. werden vom Investitionsträger selbst 
in Verwaltung übernommen. Für betriebliche Einrich
tungen übernimmt im Aufträge des Organs der staat
lichen Verwaltung der volkseigene Betrieb die Ver
waltung, Bewirtschaftung und Werterhaltung.

(5) Das nach Abs. 4 zuständige Organ der staatlichen 
Verwaltung bzw. die Einrichtung plant in ihrem Haus
haltsplan die notwendigen Mittel für die Bewirtschaf
tung und Werterhaltung des übernommenen Neubaus 
sowie zur Tilgung der Obligationen. Weitere Einzel
heiten zur Planung und Abführung der Tilgungsraten 
werden in einer Anweisung geregelt.

(6) Die Übernahme der Rechtsträgerschaft durch die 
nutznießenden Haushaltsorganisationen oder volkseige
nen Betriebe nach § 6 der Anordnung vom 21. August 
1956 über das Verfahren bei Veränderungen in der 
Rechtsträgerschaft an volkseigenen Grundstücken 
(GBl. I S. 702) kann nach Tilgung der für diese Grund
stücke ausgegebenen Obligationen erfolgen.

(7) Bei den volkseigenen Betrieben erfolgt die Be
wirtschaftung der übernommenen Einrichtungen nach 
den geltenden Bestimmungen.

§ 9
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung in Kraft.

Berlin, den 11. April 1960

Der Minister der Finanzen
I. V.: S a n d i g  

Erster Stellvertreter des Ministers

Anlage
zu vorstehender Erster Durchführungsbestimmung

M u s t e r  e i n e r  O b l i g a t i o n
Februar VEB Kommunale Wohnungs

verwaltung Rostock
Serie I Buchst. A 
DM 500,- 
Serie I Buchst A 

DM 500,— Mündelsichere Nr. 00 000

4 ° / o i g e  O B L I G A T I O N
des VEB Kommunale Wohnungsverwaltung Rostock 
für den Bau staatlicher Einrichtungen zur Betreuung 

der Bevölkerung

Ausgegeben auf Grund des Gesetzes vom 9. Dezember 
1959 über die Finanzierung des Neubaus von staatlichen 
Einrichtungen für die gesundheitliche, soziale und kul
turelle Betreuung der Bevölkerung (GBl. I S. 897) und 
des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung 
Rostock vom 15. Januar 1960 zur Finanzierung des Neu
baus staatlicher Einrichtungen zur Betreuung der Be
völkerung in der Stadt Rostock.

Vorhaben:......................................  Standort:...............................

Der VEB Kommunale Wohnungsverwaltung schuldet 

Herm/Frau/Frl. ... ^............................................................ •.........
(Name, Vornamen)

(Wohnsitz, Sitz)

500,— Deutsche Mark 
der Deutschen Notenbank 

(in Worten Fünfhundert Deutsche Mark)

Dieser Betrag wird mit 4 °/o jährlich verzinst. Die 
Zinsen werden jährlich nachträglich gegen Aushän
digung der fälligen Zinsscheine an den Überbringer ge
zahlt. Die Obligation wird 20 Jahre nach Verzinsungs
beginn entsprechend den umseitig abgedruckten Bedin
gungen zum Nennwert eingelöst.

Die Deutsche Demokratische Republik garantiert ge
mäß § 5 Abs. 3 des Gesetzes über die Finanzierung des 
Neubaus von staatlichen Einrichtungen für die gesund
heitliche, soziale und kulturelle Betreuung der Bevölke
rung die planmäßige Zahlung des Schuldbetrages und 
der Zinsen. Der VEB Kommunale Wohnungsverwaltung 
haftet für seine Verbindlichkeiten aus den ausgegebenen 
Obligationen mit seinen Fonds. Die Ausgabe und Ver
waltung der Obligationen des VEB Kommunale Woh
nungsverwaltung erfolgt durch die Stadtsparkasse 
Rostock.

Die fälligen Zinsen werden durch jedes Kreditinstitut 
ausgezahlt. Erfüllungsort für alle Leistungen aus der 
Obligation und Gerichtsstand ist der Ausstellungsort. 
Bekanntmachungen über die Obligationen erfolgen in 
der Ortspresse.

Verzinsungsbeginn: 1. Februar 19..,..

Rostock, den 15. Januar 1960

VEB Kommunale
Vorsitzender des Rates Wohnungsverwaltung


